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Erwägungen

E. 37
Abs. 1 und 2 AVIV zu ermitteln ist , daneben der versicherte Verdienst ,

welcher dem Pensum der zwischenzeitlichen selbständigen Erwerbstätigkeit (und dem
entsprechenden Arbeitsausfall) ent spricht, unter Berücksichtigung der Verlängerung der
Rahmenfrist für die Bei tragszeit im Sinne von Art. 9a Abs. 2 AVIG zu bestimmen ist, die
Sache in Aufhebung des angefochtenen Einspracheentscheids

zur ziffern mässigen Bestimmung des versicherten Verdienstes nach Massgabe der obge
nannten Ausführungen an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen ist,

die Rückweisung einer Sache einem Obsiegen der Beschwerdeführerin gleich kommt; die
Beschwerdegegnerin demnach zu verpflichten ist , der Beschwerde führerin eine
angemessene Prozessentschädigung zu bezahlen, welche in Anwendung von Art. 61 lit . g
des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ( ATSG ) ,
namentlich unter Berücksichtigung der Bedeutung der Streitsache und der Schwierigkeit
des Prozesses auf Fr. 1'600.-- (inklusive Barauslagen und Mehrwertsteuer) festzusetzen ist;
erkennt das Gericht: 1.

Die Beschwerde wird in dem Sinne gutgeheissen, dass der angefochtene Einsprache ent
scheid vom 2 0. Juli 2012 aufgehoben und die Sache an die Arbeitslo senkasse des Kantons
Zürich zurückgewiesen wird, damit diese, nach erfolgter Abklä rung im Sinne der
Erwägungen, über die Höhe des versicherten Verdienstes neu ver füge. 2.

Das Verfahren ist kostenlos. 3.

Die Beschwerdegegnerin wird verpflichtet, der Beschwerdeführerin eine Prozessent schä
digung von Fr. 1'600 .-- ( inklusive Barauslagen und Mehrwertsteuer ) zu bezahlen. 4.

Zustellung gegen Empfangsschein an: - Rechtsanwalt Stephan Kübler - Arbeitslosenkasse
des Kantons Zürich - seco - Direktion für Arbeit - Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) 5.

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit der Zustellung beim Bundesgericht
Beschwerde eingereicht werden ( Art. 82 ff. in Verbindung mit Art. 90 ff. des Bundes
gesetzes über das Bundesgericht, BGG). Die Frist steht während folgender Zeiten still: vom
siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern, vom 1 5. Juli bis und mit 1
5. August sowie vom 1 8. Dezember bis und mit dem 2. Januar ( Art. 46 BGG).

Die Beschwerdeschrift ist dem Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, zuzu
stellen.



Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweis mit tel
und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu ent halten; der
angefochtene Entscheid sowie die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen,
soweit die Partei sie in Händen hat ( Art.
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